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jedem Fall ein langfristig geplantes und zwischen den betei
ligten Diensteinheiten abgestimmtes Vorgehen realisierbar ist. 
Relativ häufig werden die Untersuchungsorgane des MfS durch un
vorhergesehenes Handeln der Verdächtigen oder durch politisch
operativ brisante Informationen zum sofortigen offiziellen 
Tätigwerden der Untersuchungsorgane im Rahmen eines Prüfungs
verfahrens veranlaßt. In solchen Situationen bildet in der 
Regel das Geschehen selbst als "eigene Feststellungen der Unter
suchungsorgane" den unmittelbaren Anlaß für die Vornahme der 
erforderlichen Prüfungshandlungen.

b) Erfordernisse der Durchführung einiger im strafprozessualen 
Prüfungsverfähren der Untersuchungsorgane des Mf^wesent
licher Prüfungshanülunnen zur Gewährleistung objektiver 
Untersuchunnsernebnisse im Prü f u nässt ad ium ̂   _ _

Grundsätzlich unterliegen sämtliche JLm 'äjprafprozessualen 
Prüf ungsverf ah ren durchzuführenden Cjhijersuehunashandlungen 
den im vorangegangenen Hauptabschnitt der Arbeit dargestellten 
beweistheoretischen und unt^Cs-uchungsmäßigen Aspekten der 
Beweisführung in der Un^er^uchungsarbeit des MfS. Ihre Durch
führung ist auf die Gewinnung wahrer Erkenntnisse über das auf
zuklärende Geschehen und auf den Beweis ihrer Wahrheit, also 'vor 
allem auf die Sicherung strafprozessual verwendbarer Beweis
mittel gerichtet. Alle im strafprozessualen Prüfunasverfehren 
statt findenden Prüfungshandlunqen müssen folglich so durchge
führt werden, daß ihre Ergebnisse wahrheitsgemäße Feststel
lungen über das Vorlieoen oder Nichtvorliegen des Verdachts 
bzw. des dringenden Verdachts- einer Straftat ermöglichen.
Das stellt konkrete Anforderungen an jede einzelne Prüfungs
handlung, auf die nicht umfassend eingegangen werden kann. 
Soweit es die Durchführung von Zeugenvernehmungen, die Siche
rung von Beweisgegenständen und Aufzeichnungen und im Ausnahme
fall die Anfertigung von Sachverständigengutachten betrifft, 
wird auf die spateren Ausführungen im Abschnitt 4.2. der 
Forschungsarbeit verwiesen,~da die bezüglich der Sicherung 
des Wahrheitsgehalts und des Beweisivertes der dadurch ent-


